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1. Seite 5 Erwägungsgrund 13 

Statt 

"(13) Gemäß Artikel 34 Absatz 1 der IUU-Verordnung streicht der Rat mit qualifizierter 

Mehrheit auf Vorschlag der Kommission ein Drittland aus der Liste der 

nichtkooperierenden Drittländer, wenn das betreffende Drittland nachweist, dass der 

Situation, die zur Aufnahme in die Liste geführt hat, abgeholfen wurde. Bei einem 

Streichungsbeschluss wird auch berücksichtigt, ob die betreffenden Drittländer konkrete 

Maßnahmen getroffen haben, die eine dauerhafte Verbesserung dieser Situation 

ermöglichen." 

muss es heißen: 

"(13) Gemäß Artikel 34 Absatz 1 der IUU-Verordnung streicht der Rat mit qualifizierter 

Mehrheit auf Vorschlag der Kommission ein Drittland aus der Liste der 

nichtkooperierenden Drittländer, wenn das betreffende Drittland nachweist, dass der 

Situation, die zur Aufnahme in die Liste geführt hat, abgeholfen wurde. Bei einem 

Streichungsbeschluss wird auch berücksichtigt werden, ob die betreffenden Drittländer 

konkrete Maßnahmen getroffen haben, die eine dauerhafte Verbesserung dieser Situation 

ermöglichen." 

2. Seite 16 Erwägungsgrund 39 Satz 2 

Statt: 

"Bei einem Streichungsbeschluss wird auch berücksichtigt, ob Belize, Kambodscha oder Guinea 

konkrete Maßnahmen getroffen hat, die eine dauerhafte Verbesserung der Situation ermöglichen –" 

muss es heißen: 

"Bei einem Streichungsbeschluss wird auch berücksichtigt werden, ob Belize, Kambodscha oder 

Guinea konkrete Maßnahmen getroffen hat, die eine dauerhafte Verbesserung der Situation 

ermöglichen –" 
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